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hier Wandel), mithin nicht einheitlich (daher z. B. die Unterschiede der Lebensbe­
dingungen der Juden in den einzelnen Städten). S. 133: Die Kirche sah nicht erst 
"seit Augustin" die Existenz der Juden als notwendig an. S. 134: Die Lehre von 
der perpetua servitus Iudaeorum wurde von lnnocenz III., nicht erst in den 
Dekretalen Gregors IX. formuliert. Ebd.: Der soziale Umschichtungsprozeß der 
Judenschaft infolge des Verlustes der dominierenden Stellung im Fernhandel wird 
schon im 12.Jh. spürbar, trat nicht erst im späten MA ein (sehr unterschiedlich in 
den einzelnen europäischen Ländern; aber von solchen Differenzierungen nimmt 
der Vf. keine Notiz). S. 135: Die Juden sind gewiß nicht erst "spätestens seit den 
großen Verfolgungen der Jahre 1347-1350" zu einer ,,geduldeten, möglichst aber 
gemiedenen sozialen Randgruppe" geworden. S. 138f.: Nicht erst nach 1347 
schlug das "ursprünglich personal strukturierte Judenschutzrecht in ein nutzbares 
Recht um"- das Judenregal gab es spätestens seit Friedrich Barbarossa. Und was 
hätte Carl Erdmann wohl von folgendem Satz gehalten (S. 144): "Der durch die 
Eroberung des Heiligen Landes durch die rürkischen Seldschuken ausgelöste 
Kreuzzugsfanatismus ... "? A.P. 
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